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Beschlüsse des Einwohnerrates 

Gestützt auf § 25 Abs. 1 Gemeindeordnung werden folgende Beschlüsse des Einwohnerrates der Stadt 
Zofingen vom 19. September 2016 veröffentlicht: 
 
1. Dem fakultativen Referendum unterstehende Beschlüsse (Ablauf der Referendumsfrist am 

24. Oktober 2016): 

1.1 Zustimmung zur Weiterführung der befristeten Projektleiterstelle (100 %) im Bereich Hochbau und 
Liegenschaften bis Ende 2018 

1.2 Bewilligung eines Verpflichtungskredits für den Gemeindeanteil von brutto CHF 849‘000, zuzüglich 
allfälliger Bauteuerung, für die Sanierung und den Umbau des Kreisels Henzmann in einen Beton-
belag 

 
2. Abschliessend gefasste Beschlüsse: 

2.1 Kenntnisnahme vom Bericht des Stadtrates zum Postulat der FGPK betr. Organisation und Struk-
tur der Bauverwaltung Zofingen 

2.2 Überweisung des Postulats der SP/JUSO-Fraktion vom 19. Oktober 2015 betr. sichere Buswarte-
häuschen – auch für Vögel 

2.3 Beantwortung der Interpellation von Urs Plüss (DYM/EVP) vom 30. November 2015 betr. neuem 
Verkehrsregime und Verkehrssignalisation Frikart- und Brittnauerstrasse 

2.4 Beantwortung der Interpellation der SP/JUSO-Fraktion vom 14. März 2016 betr. Asylzentrum Zo-
fingen – Wie weiter? 

2.5 Beantwortung der Interpellation der SP/JUSO-Fraktion vom 14. März 2016 betr. Begegnungszone 
Wuhrmatt-/Junkermattstrasse – Aufhebung Fahrverbot 

Der Antrag zur Bewilligung eines Verpflichtungskredits von CHF 1‘300‘000, zuzüglich allfälliger Bau-
teuerung, für die Erneuerung und Aufwertung der Henzmannstrasse wurde vom Stadtrat zurückgezo-
gen. 

 
Die Beschlüsse unter Ziffer 1 unterliegen einzeln gemäss § 15 Abs. 2 der Gemeindeordnung dem fakultati-
ven Referendum. Die Referendumsfrist läuft am 24. Oktober 2016 ab. 
 
Wer gegen einen dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschluss das Referendum ergreifen will, 
kann bei der Stadtkanzlei unentgeltlich eine Unterschriftenliste beziehen. Vor Beginn der Unterschriften-
sammlung ist die Unterschriftenliste bei der Stadtkanzlei zu hinterlegen. 
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